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Aufgaben und Struktur 
 
Die Emerging Fields Initiative (EFI) der FAU ist 
eine Exzellenzförderung, um innovative Ideen 
und Forschungsvorhaben, die eine starke inter-
disziplinäre Ausrichtung aufweisen, zu realisie-
ren und dabei zugleich auch positive Strahl-
kräfte auf Strukturentwicklung und Lehre an der 
Universität zu entfalten. Auf diese Weise soll 
nicht nur Spitzenforschung ermöglicht, sondern 
auch das Profil der FAU geschärft werden. 
Das Projekt „Human Rights in Healthcare“ wird 
von EFI seit 2014 für vier Jahre (Maximaldauer) 
in Höhe von insgesamt 660.000 Euro gefördert. 
In dem Projekt kooperieren zwölf Professorinnen 
und Professoren und vier Fellows aus drei Fakul-
täten der FAU (Medizinische Fakultät, Philosophi-
sche Fakultät und Fachbereich Theologie, Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät). 

Forschung 
 
Dieses EFI-Projekt erforscht für unsere Gesell-
schaft zentrale Fragen an der Schnittstelle von 
Menschenrechten und Medizinethik im Gesund-
heitswesen. Es geht darum, sowohl den Umgang 
mit oft konfligierenden Ansprüchen auf notwen-
dige Unterstützungsleistungen zur persönlichen 
Autonomie im Gesundheitswesen praxisnah zu 
beschreiben als auch normativ – von Seiten der 
Menschenrechte und der Medizinethik – zu kon-
turieren. Dies geschieht in interdisziplinärer Ko-
operation zwischen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern aus den Fachbereichen Medi-
zin, Ethik, Recht, Philosophie, Sozialwissenschaft, 
Politik- und Literaturwissenschaft. 

Grundlagen der Menschenrechte  
in der Medizin 
Hier werden in interdisziplinärer Grundlagenar-
beit die juristischen und normativen Implikatio-
nen des Menschenrechts auf ein Höchstmaß an 
Gesundheit analysiert und auf ihre Möglichkeiten 
zu konkreten Maßnahmen auf den verschiede-
nen Ebenen des Gesundheitswesens hin befragt. 

Dabei werden ethische Konzepte (Verletzlichkeit 
– vulnerability, relationale Autonomie, Würde des 
Menschen, Gerechtigkeit als Fairness – equity) als 
geeignete Instrumente genutzt, um sich diesen 
Fragen sowohl aus menschenrechtlicher und 
ethischer wie auch aus klinischer und medizin-
rechtlicher Perspektive anzunähern (human 
rights based approach). In den Blick geraten so 
nicht nur nationalstaatliche Verpflichtungen, das 
Menschenrecht auf Gesundheit entlang der Pa-
rameter Verfügbarkeit (availability), Zugänglich-
keit (accessibility), Annehmbarkeit (acceptability) 
und Qualität (quality) im Sinne des „AAAQ“-An-
satzes zu achten, schützen und gewährleisten, 
sondern auch die Frage nach extraterritorialen 
Verpflichtungen der Staaten untereinander, in 
jedem Land mit internationaler Solidarität ein 
Mindestmaß an Gesundheit zu schaffen. 

Medizin und Menschenrechte  
für Flüchtlinge  
Das Menschenrecht auf ein Höchstmaß an Ge-
sundheit sollte bedingungslos für alle Menschen 
gelten. Allerdings wird (auch) dieses Recht für 
Flüchtlinge, undokumentierte Migrantinnen 
und Migranten und „Kinder ohne Papiere“ ver-
schiedentlich und in oftmals ebenso medizi-
nisch wie ethisch problematischer Weise einge-
schränkt oder sogar vorenthalten. In einer Ver-
schränkung von grundlegenden Überlegungen 
zur Vulnerabilität und Würde dieser Personen-
gruppen und von konkreten Verpflichtungen, 
die sich aus dieser Verletzlichkeit für den Staat 
und seine Gesundheitsinstitutionen ergeben, 
richtet sich der Blick u. a. auf die medizinische 
Versorgungspraxis in Deutschland. 

Menschenrechte für Patienten  
in vulnerablen Situationen 
Aus der Perspektive eines differenzierten Vulne-
rabilitätsbegriffs, der zwischen inhärenter, situa-
tiver und pathogener Verletzlichkeit unterschei-
det, werden verschiedene Patientinnen- und Pa-
tientengruppen in den Blick genommen, deren 
Situation sich durch besondere Abhängigkeiten 
und Offenheiten gegenüber Institutionen und 
Personal des Gesundheitswesens auszeichnet. 
Gerade die Lage von z. B. Kindern, Menschen 
mit Demenz oder Transplantationspatienten im 
Krankenhaus ist besonders prekär und durch 
den Missbrauch von Macht sowie sich daraus 
ergebende Autonomie- und Würdeverletzun-
gen gefährdet. Unter Verwendung des Vulnera-
bilitätskonzepts und des human rights based 
approach können Missstände benannt, Lö-
sungsmöglichkeiten erarbeitet sowie Technolo-
gien normativ bewertet werden. 

Autonomie und Menschenrechte  
am Lebensende 
In diesem Projektfeld werden interdisziplinär vor-
nehmlich die Rechte und Bedürfnisse älterer Pa-

tientinnen und Patienten untersucht: Unter Be-
rücksichtigung ihrer Würde und Selbstbestim-
mung wird analysiert, ob das Gesundheitssystem 
ihnen gegenüber gerecht werden kann. In diesem 
Kontext dient die Palliativmedizin als Paradigma 
einer personenorientierten Medizin, die es sich zur 
Aufgabe macht, besonders verletzlichen Patienten 
in einer extremen Situation zu helfen, ihre Selbst-
bestimmung und Würde zu erhalten, individuell 
zu erleben und den Missbrauch von Abhängigkeit 
zu verhindern oder zumindest zu mindern. Kom-
plementär sind die Gesetze zur Therapiezielände-
rung und zum Behandlungsabbruch auf ihre ethi-
schen Inhalte und ihre Wertigkeit hin zu untersu-
chen sowie Vorsorgeinstrumente, wie Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmacht. Welche Be-
deutung kann und soll ihnen zukommen, wenn 
es darum geht, das Menschenrecht auf ein 
Höchstmaß an Gesundheit als Schutzrecht zu ver-
wirklichen? In diesem Gebiet konnte ein neuer 
Förderpreis zum Themenfeld „Menschenrechte 
und Ethik in der Medizin für Ältere“ (Kraft-Stif-
tung) eingerichtet werden. 
Weitere geförderte Großprojekte in Verbindung 
mit dem EFI-Projekt: 
• Bayerischer Demenz-Survey „BayDem“ (Baye-

risches Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege) 

• „MRSA in End-of-Life Care“ (BMBF) – Palliativ-
medizin 

• GK „OptiDem“ – Optimierungsstrategien bei 
Demenz (Carstens-Stiftung) – 2018 abge-
schlossen 

• GK „Menschenrechte und Ethik in der Medi-
zin für Ältere“ (Josef und Luise Kraft-Stiftung) 
– seit dem Sommersemester 2018 

Lehre 
 
Im Rahmen des Projektes wurden von den Lei-
tern der beteiligten Fakultäten zahlreiche Lehr-
veranstaltungen durchgeführt sowie Masterar-
beiten und Promotionen sowie auch zwei Habi-
litationen betreut.  
Vom 10.-11. November 2017 fand die große öf-
fentliche EFI-Abschlusstagung „Menschenrechte 
für Personen mit Demenz“ mit Beteiligung aus 
mehreren Ländern in Nürnberg statt. 
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